
Anlage	zum	Protokoll	vom	24.03.2000	
	
	

§	1	wird	wie	folgt	geändert:	
	

§	1	Name,	Sitz,	Zweck	und	Vereinstätigkeit	
	

A)  Der	 Verein	 führt	 den	 Namen	 „Spielvereinigung	 Ziegetsdorf	 e.V.1930	 mit	 Sitz	 in	 Regensburg.	 Er	 wurde	
gegründet	am	21.Juni	1930	und	verfolgt	ausschließlich	und	unmittelbar	gemeinnützige	Zwecke	im	Sinne	des	
Abschnitts	„Steuerbegünstigte	Zwecke“	der	Abgabenordnung.	

	
B)  Zweck	des	Vereins	 ist	die	Förderung	des	Sports.	Der	Satzungszweck	wird	verwirklicht	 insbesondere	durch	

die	Erhaltung	und	Errichtung	von	Sportanlagen	sowie	die	Förderung	sportlicher	Übungen	und	Leistungen,	
einschließlich	sportlicher	Jugendpflege.	
	

C)  Den	 Mitgliedern	 der	 Jugendabteilung	 werden	 jugendgemäße	 Angebote	 gemacht	 für	 einen	
persönlichkeits-	und	sachgerechten	Sport,	und	für	Weiterbildung.	

	
D)  Der	Verein	ist	beim	Amtsgericht	Regensburg	im	Vereinsregister	eingetragen.	
	
E)  Die	Vereinsfarben	sind	Weiß-Blau.	

	
	

§	13	wird	wie	folgt	geändert:	
	

§	13	Auflösung	des	Vereins	
	
Die	Auflösung	des	Vereins	kann	nur	 in	einer	mit	dem	Tagesordnungspunkt	„Auflösung	des	Vereins“	mit	einer	
Frist	 von	 14	 Tagen	 durch	 Veröffentlichung	 in	 der	 Mittelbayerischen	 Zeitung	 oder	 deren	 Rechtsnachfolger	
einberufenen	außerordentlichen	Mitgliederversammlung	mit	¾	Mehrheit	der	abgegebenen	gültigen	Stimmen	
beschlossen	 werden.	 Zur	 Beschlussfassung	 ist	 die	 Anwesenheit	 von	 mindestens	 der	 Hälfte	 aller	
stimmberechtigten	Mitglieder	erforderlich.	Sollte	bei	der	ersten	Versammlung	nicht	die	erforderliche	Hälfte	der	
Mitglieder	anwesend	sein,	so	ist	innerhalb	von	2	Wochen	seit	dem	Versammlungstag	eine	zweite	Versammlung	
schriftlich	 mit	 gleichen	 Fristen	 	 und	 derselben	 Tagesordnung	 einzuberufen,	 die	 dann	 in	 jedem	 Fall	
beschlussfähig	 ist.	 Die	 Einladung	 zur	 weiteren	 Versammlung	 hat	 einen	 Hinweis	 auf	 die	 erleichterte	
Beschlussfähigkeit	zu	enthalten.	
	
Bei	Auflösung	des	Vereins	oder	bei	Wegfall	steuerbegünstigter	Zwecke	fällt	das	Vermögen	des	Vereins	an	die	
Stadt	Regensburg,	die	es	unmittelbar	und	ausschließlich	für	sportliche	Zwecke	zu	verwenden	hat.	
	
	
	
	
Regensburg,	24.03.2000	
	
	
	
Unglaub	Manfred	 	 	 	 	 Unglaub	Christian	
1.	Vorsitzender	 	 	 	 	 	 1.	Schriftführer	


